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Themen

Å Neuer Fokus der HBO: Selbstrettungsfähigkeit

Å Selbstrettung und Räumung

Å Beispiel: Pflegeheim mit Dementenbereich

Å Alarmierung in besonderen Fällen

Å Beispiel: Förderschule

Å Räumungskonzepte: Standard und Alternative
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Selbstrettungsfähigkeit und HBO

(9) Sonderbauten sind ...

7. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder 

Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, 

deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die 

Nutzungseinheiten

a) einzeln für mehr als sechs Personen bestimmt sind,

b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind oder

c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als 

zwölf Personen bestimmt sind,

8. Krankenhäuser,

9. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen,

10. Tageseinrichtungen

a) für Kinder mit dem Aufenthalt von Kindern dienenden Räumen 

außerhalb des Erdgeschosses, ausgenommen Einrichtungen der 

Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder,

b) für sonstige Personen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt 

ist
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wie ist das gemeint é

Å Es kommt auf die Zweckbestimmung an!

Die reguläre Nutzung z.B. einer Wohnung schließt auch die 

ambulante Betreuung eines pflegebedürftigen Bewohners ein.

Å Maßgebend ist u.a., dass Nutzungseinheiten einzeln mehr 

als sechs Personen erreichen. Die Abgrenzung erfolgt 

baulich, nicht organisatorisch.

Å Es soll eine Abgrenzung des Sonderbaubegriffes für 

Pflegewohngemeinschaften erfolgen. Siehe hierzu auch 

Muster-Wohnformen-Richtlinie (MWR) vom Mai 2012.

Å Als Klarstellung bei Tageseinrichtungen für Menschen, 

deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist. Sie wurden 

bisher unter Nr. 7 a.F. oder aufgrund des Auffangparagrafen 

Nr. 18 a.F. erfasst.
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Personenrettung

1.2 Bei Standardbauten darf der zweite Rettungsweg regelmäßig

über Rettungsgeräte der Feuerwehr führen. Dabei geht die 

MBO davon aus, dass jede öffentliche Feuerwehr über 

Rettungsgeräte verfügt, mit denen Brüstungen in einer Höhe 

von bis zu 8 m über der Geländeoberfläche erreicht werden 

kºnnen é

1.3 Bei Sonderbauten (mit Aufenthaltsräumen), die in den 

Geltungsbereich einer eigenen Muster-Verordnung oder 

Muster-Richtlinie fallen (Beherbergungsstätten, Schulen, 

Verkaufsstätten, Versammlungsstätten) werden in der Regel 

zwingend bauliche Rettungswege verlangt.

1.4 Bei Sonderbauten darf der zweite Rettungsweg nur dann 

über Geräte der Feuerwehr führen, wenn keine Bedenken 

wegen der Personenrettung bestehen (Ä33 Abs. 3 Satz 2 

MBO).
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Selbstrettung und Räumung

2. Bei Sonderbauten mit ausschließlich baulichen 

Rettungswegen bedarf es für die Personenrettung in aller 

Regel nicht der Mitwirkung der Feuerwehr. 

Die Gebäude sind so zu planen, dass sich die Personen darin 

im Gefahrenfall selbst in Sicherheit bringen können. 

Soweit es sich um Gebäude handelt, die überwiegend von 

Personen genutzt werden, die sich nicht oder nur 

eingeschränkt selbst retten können (z.B. in der Mobilität 

eingeschränkte Personen, Kinder, alte Menschen oder 

Patienten), muss die Evakuierung (Räumung) als Teil der 

Personenrettung im Brandfall Gegenstand geeigneter 

betrieblicher + organisatorischer Maßnahmen sein (in aller 

Regel eingewiesenes Personal, Verbringen in einen sicheren 

Bereich).

(Auszug aus: Grundsatzpapier der ARGEBAU vom 17.12.2008)
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Menschenrettung bei Einsätzen zur 

Brandbekämpfung

Quelle: Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales - Referat 44, Stand 26.08.2015

Art des Rettungsweges 2010 2011 2012 2013 2014

baulich 545 433 500 441 520 

Hubrettungsfahrzeug 39 55 14 42 58 

tragbare Leiter 7 8 3 3 20 

sonstige 13 5 1 1 22 

Gerettete Personen 604 501 518 487 620 
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Anforderung an die Barrierefreiheit

ergeben sich in Hessen

Å aus der HBO 2018 Ä54 Ăbarrierefreies Bauenñ i.V. m.

Å der bauaufsichtlich eingeführten DIN 18040 (Teile 1 und 2) für 

öffentlich zugängliche Gebäude und Wohnungen

Sie bedeuten u.a. die besondere Betrachtung von

Å individuellen nutzungsbezogenen Gefährdungen

Å Einschätzung der Selbstrettungsfähigkeit von Nutzern

Å Betreiber-Verantwortung und betrieblicher Organisation

Å Fluchtwegen, sicheren Bereichen

Å Räumungskonzepten

Å Gebäuden im Hinblick auf den Bestandsschutz
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Fehlende Selbstrettungsfähigkeit

liegt insbesondere vor bei

Å andauernder Bettlägerigkeit

Å erheblich eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeiten

Å erheblich eingeschränkter Mobilität und Verlangsamung

Å fehlender Körperkraft zum Bedienen von Fluchttüren

Å fehlender räumlicher und organisatorischer Orientierung

Å krankheitsbedingten Denk- und Kommunikationsstörungen

Å geistiger Behinderung

Sie führt zu

Å fehlender Selbstorganisation in gefährlichen Situationen

Å fehlender Fähigkeit, Hilfe zu organisieren
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B

Innenhof

und 2. Feuerwehrzufahrt

Altenpflegeheim mit Dementenbereich
Darmstadt

A2

D

A1

Feuerwehrzufahrt

Bauwerk

1959 Gebäude A 1, A2, B + C1

1985 Gebäude D, C 2 und E

2007 Dementenbereich und 
Aufstockung A 1

2011 Beginn Brandschutz -
sanierung (bis 2020)

Nutzung

152 Pflegeplätze
40 davon Demenzpflege

Foyer, Cafeteria
Speisesaal, Bibliothek 
Zentralküche

Schulung, Therapie
Verwaltung

2 Personalwohnungen

C1

E

C2
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Brandschutzkonzept

Dementenbereich 

(HE-Gruppenbetreuung)

möglicher Dementenbereich 

(Ausbaustufe)

Konventionelle Pflegebereiche

Notwendige Flure

Personalwohnhaus
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HE-Gruppenbetreuung
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2. RW

2. RW

2. RW

2. RW

2. RW

2. RW
2. RW

1. RW
1. RW

1. RW

1. RW

Räumungskonzept
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ÅWarum eine stille Alarmierung ?

Å In HE-Gruppenbetreuung erstmals gefordert - Pkt. 4.1 (3)

Å Bisher nicht geregelte Anlagenkombinationen zwischen BMA 

und Telefon- oder Schwesternrufanlage erforderlich 

" siehe hierzu DIN VDE V 0826-2 : 2018-07 Anhang C

Å Betrachtung der Überwachungs- und Alarmierungsbereiche

Å Kompensation fehlender Sicherheitsmerkmale einer BMA 

(Selbstüberwachung, unabhängige Stromversorgung, 

gesicherte Leitungswege)

- Technisch: E30-DECT-Verkabelung, redundante Funkzellen

- Betrieblich: Diensthandy, Ersatz-Akku, Quittierungsfunktion

Å Eskalationsprozess (optisch oder akustisch)

Å Festschreibung im Brandschutzkonzept als Prüfgrundlage

Stille Alarmierung



20.03.2019 Hessischer  Brandschutztag 2019 © NP Architekten 2019 16

Brandschutz und Barrierefreiheit

1.BA

Bauwerk

1983 1. Bauabschnitt

1985 2. Bauabschnitt
1986 3. Bauabschnitt

1999 4. Bauabschnitt

Nutzung

150 SchülerInnen gesamt
135 am Standort

15 in Außenstelle (HSK)
ca. 60 Lehrkräfte 
ca. 18 Betreuer

10 zus. SchülerInnen

400 Personen max. bei 
Veranstaltungen

2. Schwimmbadnutzung
durch Wichern -Schule

Parkplatz

und Feuerwehrzufahrt

2.BA

3.BA

4.BA

Verkehrsübungsplatz

2. Feuerwehrzufahrt

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule
Wiesbaden


